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14/02 -C VIII c2 -VIII 15.10.02 

Tarifnr. 15 (Bergwesen) der Verordnung über die Gebühren und Auslagen für Amtshand-
lungen und Leistungen (Allgemeine Gebührenordnung - AllGO) vom 25.06.2002 (Nds. 
GVBl. S. 201); 

Verzeichnis über die Durchschnittsgebühren für die Zulassung von Betriebsplänen 

- Verfügung vom 22.12.1997 - 31.2 - 10/97 - C VIII c 2 - V - (Sammlung Nr. 1.7) -

Beiliegendes Verzeichnis über die Durchschnittsgebühren für die Zulassung von Betriebs-

.verfü^tiA^fl. zum 01.11.2002 in Kraft gesetzt. 

Da sich die Gebührensätze der AllGO erhöht haben, sind auch die Durchschnittsgebüh-

rensätze pauschal um 10 % angehoben worden, wobei die Gebührensätze zur besseren 

Handhabung gerundet wurden. / 

Die Bezugsverfügung wird aufgehoben. 

gez. Lohff 
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